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RS OGH 1959/3/18 6Ob51/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1959

Norm

ZPO §405 A

Rechtssatz

Die Behauptung eines nicht vorhandenen Schuldzusammenhanges steht der Zuerkennung des auch ohne diesen

Schuldzusammenhang zustehenden Schadenersatzes nicht entgegen. Kein anderer Rechtsgrund.
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